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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.07.1991

Norm

StPO §345 Abs1 Z10a

StPO §362

Rechtssatz

Die Scha7ung des Nichtigkeitsgrundes der Z 10 a des § 345 Abs 1 StPO hat das Institut der außerordentlichen

Wiederaufnahme nach § 362 StPO nicht entbehrlich gemacht, zumal die Anfechtbarkeit nach jener Nichtigkeitssanktion

jedenfalls voraussetzt, daß die Tatsache, gegen deren Richtigkeit erhebliche Bedenken bestehen, dem Wahrspruch der

Geschwornen (dh den von ihnen beantworteten Fragen) zu entnehmen sind.
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